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Hauptsatzung der Gemeinde Liepe

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), hat
die Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe in ihrer Sitzung am
06.12. 2011 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Liepe“.

(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde und ge-
hört dem Amt Britz-Chorin-Oderberg an.

§ 2
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren und
Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde ihre betrof-
fenen Einwohner in wichtigen Gemeindeangelegenheiten förmlich mit
folgenden Mitteln:

1. Einwohnerfragestunden der Gemeindevertretung
2. Einwohnerversammlungen

Die Einzelheiten der unter Nr. 1 und Nr. 2 genannten Formen der
Einwohnerbeteiligung werden in den nachfolgenden Absätzen näher
geregelt.

(2) In öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind alle Personen,
die in der Gemeinde ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben (Einwohner), berechtigt, kurze mündliche Fragen zu
Beratungsgegenständen dieser Sitzung oder anderen Gemeindean-
gelegenheiten an die Gemeindevertretung oder den Amtsdirektor zu
stellen sowie Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten (Einwohn-
erfragestunde). Die Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht über-
schreiten. Jeder Einwohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei unter-
schiedlichen Themen zu Wort melden. Die Wortmeldungen sollen drei
Minuten nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in der Sitzung
mündlich beantwortet werden, ist eine schriftliche Antwort zugelas-
sen.

(3) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwohnern erör-
tert werden. Zu diesem Zweck können Einwohnerversammlungen für
das Gebiet oder Teile des Gebietes der Gemeinde durchgeführt wer-
den.
Der Amtsdirektor beruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des
Gebietes, auf das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, die Ein-
wohnerversammlung ein. Die Einberufung erfolgt durch öffentliche
Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Einwohner-
versammlung entsprechend den Vorschriften für die Bekanntmachung
der Sitzung der Gemeindevertretung. Der Amtsdirektor oder eine von
diesem beauftragte Person leitet die Einwohnerversammlung. Alle Per-
sonen, die in der Gemeinde bzw. in dem begrenzten Gebiet ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, haben in der
Einwohnerversammlung Rede- und Stimmrecht. Über die Einwohner-
versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist
vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen und dem Amtsdirektor und der
Gemeindevertretung zuzuleiten.

(4) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohner-
versammlung durchgeführt wird. Der Antrag muss schriftlich eingereicht
werden und die zu erörternde Gemeindeangelegenheit bezeichnen.
Der Antrag darf nur Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letz-
ten zwölf Monate nicht bereits Gegenstand einer Einwohner-
versammlung waren. Antragsberechtigt sind alle Einwohner. Der An-
trag muss von mindestens fünf vom Hundert der Einwohner der Ge-
meinde unterschrieben sein.

(5) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, die
die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben unberührt.

§ 3
Ausschluss der Briefabstimmung bei Bürgerentscheiden

(§ 15 Abs. 6 Satz 2 BbgKVerf)

Abweichend von § 15 Abs. 6 Satz 1 BbgKVerf wird für die Durchführung
eines Bürgerentscheides im Sinne von § 15 BbgKVerf die Möglichkeit der
Briefabstimmung ausgeschlossen.

§ 4
Gleichberechtigung von Frau und Mann(§ 18 BbgKVerf)

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröffentlichun-
gen der Gemeinde Funktionsbezeichnungen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, so gilt die jeweilige Bezeichnung
auch für das andere Geschlecht.

§ 5
Der Gemeindevertretung vorbehaltene Gruppen

von Entscheidungen
(§ 28 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf)

Die Gemeindevertretung behält sich folgende Gruppen von Angelegenhei-
ten zur Entscheidung vor, für die ansonsten der Hauptausschuss zuständig
wäre:

1. Die Gewährung von Stundung, Niederschlagung und Erlass mit fol-
genden Festlegungen:
– Stundungen über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren ab 5.000 €
– Niederschlagung ab 2.500 €
– Erlass ab 2.500 €

2. Rechtsgeschäfte, die im Einzelfall folgende Wertgrenzen überschrei-
ten:
– bei Verträgen über Lieferungen und Leistungen nach VOL 10.000 €
– bei Verträgen über Leistungen nach VOB 25.000 €
– bei Verträgen nach HOAI 5.000 €

3. Die Gemeindevertretung entscheidet über
Vermögensgegenstände, sofern der Wert 2.500 €
nicht unterschreitet, es sei denn, es handelt sich um
ein Geschäft der laufenden Verwaltung.
(§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf.)

§ 6
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder anderer Tätigkeit

(§ 31 Abs. 3 BbgKVerf)

(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wochen nach der kon-
stituierenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehungsweise im Falle
einer Berufung als Ersatzperson nach Annahme der Wahl schriftlich
ihren ausgeübten Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche
Tätigkeiten mit, soweit dies für die Ausübung des Mandates von Be-
deutung sein kann. Anzugeben sind:

1. Der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitgebers beziehungswei-
se Dienstherrn und der Art der Beschäftigung oder Tätigkeit. Bei
mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der Tätigkeit
anzugeben.

2. Jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleicharti-
gen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder Tätigkeits-
schwerpunkt in der Gemeinde.
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(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist dem Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wochen nach ih-
rem Eintritt schriftlich mitzuteilen.

§ 7
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung wer-
den spätestens 7 Tage vor der Sitzung nach § 9 Abs. 6 dieser Haupt-
satzung öffentlich bekannt gemacht.

(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sind öf-
fentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende
Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner
es erfordern.

§ 8
Hauptausschuss(§ 49 BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde Liepe wird ein Hauptausschuss gebildet.

(2) Die Mitglieder des Hauptausschusses wählen den Vorsitzenden aus
ihrer Mitte.

§ 9
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.

(2) Satzungen und andere ortsrechtliche Vorschriften werden, soweit kei-
ne sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, im „Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-
Oderberg“ in ihrem vollen Wortlaut bekannt gemacht.

(3) In der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf eine aufsichts-
behördliche Genehmigung unter Angabe der genehmigenden Behör-
de und des Datums hinzuweisen.

(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder
eines sonstigen Schriftstücks, so kann die öffentliche Bekanntmachung
dieser Teile in der Form des Absatz 2 dadurch ersetzt werden, dass sie
im Dienstgebäude des Amtes Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstr. 11,
16230 Britz, zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen
Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatz-
bekanntmachung wird vom Amtsdirektor angeordnet. Die Anordnung
muss die genauen Angaben über Ort und Dauer der Auslegung enthal-
ten und ist zusammen mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröffentli-
chen. Die Dauer der Auslegung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der
Auslegung sind bekannt zu machen.

(5) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen werden in dem gemeinsamen
Bekanntmachungskasten der Gemeinde Liepe und des Amtes Britz-
Chorin-Oderberg ausgehangen. Der Bekanntmachungskasten befin-
det sich

– Karl-Liebknecht-Straße 1 (Nebengebäude)

(6) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse gemäß BbgKVerf
§ 36 Abs. 4 und von Einwohnerversammlungen durch Aushang in dem
im Absatz 5 genannten Bekanntmachungskasten bekannt gegeben.
Die Aushangfrist beträgt 7 Tage. Hierbei werden der Tag des Anschlags
und der Abnahme nicht mitgerechnet.
Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag, der Tag der Abnahme nach
der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die Unterschrift
des jeweiligen Bediensteten zu vermerken.

(7) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens-
oder Formvorschriften zustande gekommen, so ist diese Verletzung
gemäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht wor-
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung
verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von
landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentli-
che Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen
aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer
Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konn-
ten. Dies gilt entsprechend für den Flächennutzungsplan und für Ver-
ordnungen der Gemeinde (§ 3 Abs. 4 und 6 BbgKVerf).

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 28.03.2009 außer Kraft.

(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig oder unwirk-
sam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht be-
rühren.

Britz, den 08.02.2012

gez. i.V. Gohlke
Hehenkamp
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung:

Die Hauptsatzung der Gemeinde Liepe, beschlossen in der öffentlichen Sitzung am 06.12.2011, wird im Amtsblatt für das Amt Britz-Chorin-Oderberg,
Ausgabe 02/2012, am 24.02.2012, öffentlich bekannt gemacht.

Britz, 08.02.2012

gez. i.V. Gohlke
Hehenkamp
Amtsdirektor
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Bekanntmachung von Zeit und Ort der Verbandsschau
des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ in den Schaubezirken

Amt Britz-Chorin-Oderberg und Polder für das Jahr 2012

Der Vorstandsvorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ gibt
hiermit gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
„Welse“ vom 29.03.2004 Zeit und Ort der Verbandsschau bekannt:

Termin 1: Freitag, den 23.03.2012
Treffpunkt: 09.30 Uhr am Firmensitz M&N im Parsteiner

Ortsteil Lüdersdorf, Dorfstraße 01
betreffende Gemeinden: Gemeinde Lunow-Stolzenhagen, Stadt Oderberg,

Gemeinde Parsteinsee Ortsteil Lüdersdorf

Termin 2: Donnerstag, den 03.05.2012*
Treffpunkt: 08.30 Uhr am Gemeindebüro in Lunow,

Dorfstraße 24
Bereich: Lunow-Stolper Polder

* Termine können sich aufgrund der Wasserstände in den Poldern verschie-
ben, veränderte Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Passow, den 30.01.2012

  Stornowski
  Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Mitglieder der Jagdgenossenschaft Britz

Datum: 09.03.2012
Zeit: 18. 00 Uhr
Ort: Gaststätte „Zu den Kastanien“

in 16230 Britz - Dorf.

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Britz gehören, auf denen Jagd
ausgeübt werden darf.

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit und der fristgemäßen Ladung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassierers mit Revisionsbericht
5. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss über die Entlastung des Kassierers

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

7. Neuwahl des Vorstandes
8. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2012/2013
9. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagd-

nutzung 2011/2012
10. Auswertung des Jagdjahres durch die Pächter
11. Beschluss über den Antrag der Pächtergemeinschaft Britz auf Verlän-

gerung des Jagdpachtvertrages bzw. Beschluss über die Neuverpachtung
ab 01.04.2013

12. Sonstiges

Die Versammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der er-
scheinenden Jagdgenossen.

Reiner Gersdorf
Jagdvorsteher


